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Ortskernsanierung  
Förderung Privater Erneuerungsmaßnahmen  

 

Sachverhalt: 
 

Es wird empfohlen, einheitliche Sätze für die Bezuschussung privater Erneuerungsmaßnahmen 

festzulegen. Dies dient der Transparenz der Entscheidungen und sorgt für die Gleichbehandlung 

der Eigentümer im Sanierungsgebiet. Selbstverständlich steht es der Gemeinde frei, die Fördersät-

ze im Laufe des Verfahrens an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. 

 

Die Bezuschussung von Erneuerungsmaßnahmen soll für die Eigentümer einen deutlichen Anreiz 

bilden, um städtebauliche Missstände zu beseitigen und die Wohnverhältnisse und die Funktionsfä-

higkeit des Gebietes zu verbessern. Der Eigentümer eines Gebäudes, der Erneuerungsmaßnahmen 

bzw. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB durchführt, soll 

deshalb einen anteiligen Zuschuss aus Sanierungsmitteln erhalten. 

 

Der Eigentümer hat auf die Bezuschussung einer Erneuerungsmaßnahme keinen Rechtsanspruch. 

Die Gemeinde entscheidet nach der städtebaulichen Bedeutung, der baulichen Dringlichkeit sowie 

den finanziellen Gegebenheiten.  

 

Restnutzungsdauer und Mindestausbaustandards 

Nach Durchführung einer Baumaßnahme (Erneuerung, Modernisierung, Instandsetzung, Umnut-

zung) soll das entsprechende Gebäude eine Restnutzungsdauer von mindestens 30 Jahren aufwei-

sen. Dementsprechend muss das Gebäude im Falle einer Bezuschussung grundsätzlich ganzheit-

lich modernisiert werden. Alle wesentlichen Missstände und Mängel sind im Zuge einer Gesamt-

maßnahme zu beseitigen. 
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Beim Abschluss von Erneuerungsvereinbarungen ist deshalb auf folgende Punkte zu achten: 

1. Bauliche Mängel im Bereich Dach und Dachstuhl, an Fassade und an tragenden Bauteilen müs-

sen beseitigt werden (notwendige Instandsetzungsmaßnahmen). 

2. Eine ausreichende Wärmedämmung im Bereich der Außenwand samt Fenster und Dachbereich 

bzw. Oberkante Decke muss erreicht werden. 

3. Ein umweltfreundliches und energiesparendes zentrales Heizsystem muss vorhanden sein, dabei 

sind auch alternative Energieträger (Solarenergie) denkbar. 

4. Jede Wohnung muss einen eigenen Abschluss bekommen. 

5. In jede Wohnung ist eine Nasszelle mit modernen Sanitäranlagen und einer zentralen Warmwas-

serbereitung einzubauen. 

6. Das WC soll sich innerhalb der Wohnung befinden. 

7. Sämtliche Installationen im Gebäude (insbesondere die Elektroleitungen) müssen den heutigen 

technischen Anforderungen entsprechen. 

8. Die Räumlichkeiten und Zugänge sollen barrierefrei bzw. barrierearm sein.  

Von diesen Anforderungen soll im Einzelfall nur abgewichen werden, wenn die bauliche Struktur des 

Gebäudes (z.B. Denkmalschutz) die Erfüllung einzelner Anforderungen nicht zulässt oder wenn mit 

einzelnen Punkten ein unzumutbar hoher Kostenaufwand verbunden wäre. 

 

Wirtschaftlichkeit 

Die Kosten der Erneuerungsmaßnahmen müssen im Hinblick auf die Erhöhung des Gebrauchs-

werts und die Nutzungsdauer des Gebäudes wirtschaftlich vertretbar sein. Ausnahmen hiervon bil-

den Gebäude, die wegen ihrer künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben sol-

len. Das gilt vor allem für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Die Belange des Denkmal-

schutzes sowie des Ortsbildes sind zu beachten. 

 

Förderung 

In erster Linie soll die Förderung einen attraktiven Anreiz setzen eine umfassende Erneuerung eines 

Gebäudes anzugehen, aber es ist auch ein wirtschaftlicher Umgang mit den Fördermitteln anzustre-

ben. Die Städtebauförderungsrichtlinie erlaubt eine Förderung von privaten Erneuerungsmaßnah-

men bis zu 35 % der berücksichtigungsfähigen Kosten. Für historisch, künstlerisch oder städtebau-

lich bedeutende Gebäude insbesondere Kulturdenkmale kann der Kostenerstattungsbetrag um bis 

zu 15% zusätzlich erhöht werden. 
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Beschlussvorschlag 
 
Private Erneuerungsmaßnahmen werden mit einer Förderquote von 25 % bezuschusst. Bemes-

sungsgrundlage sind die berücksichtigungsfähigen Kosten gem. Städtebauförderungsrichtlinie. Der 

Zuschuss wird in der Regel auf max. 25.000 € je Maßnahme begrenzt. Für historisch, künstlerisch 

oder städtebaulich bedeutende Gebäude insbesondere Kulturdenkmale ist eine Erhöhung der För-

derquote auf 35 % möglich. Die Maximalförderung wird entsprechend auf 35.000 € je Maßnahme 

angepasst. 

 

Es ist eine ganzheitliche Erneuerung des Gebäudes unter sowohl städtebaulichen als auch energe-

tischen Gesichtspunkten und unter Einhaltung der Mindestausbaustandards anzustreben. Die Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahme ist zu beachten. 

 

Abweichungen bei der Förderquote oder der Maximalförderung sind im begründeten Einzelfall mit 

Zustimmung des Gemeinderates zulässig. 

 

Die Verwaltung wird ermächtigt, Vereinbarungen über private Erneuerungsmaßnahmen, die sich im 

Rahmen der genannten Konditionen bewegen, eigenständig abzuschließen. Die Verwaltung infor-

miert den Gemeinderat über alle getätigten Vereinbarungen. 

 
 

 

 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


